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Parteienverkehr: MO - FR 8.00 - 12.00, DI 18.00 - 19.30, FR 13.00 - 16.00, Sprechstunden des Bürgermeisters: Nur nach Terminvereinbarung 

Geschätzte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 
 

 

15 Jahre durfte ich als Bürgermeister in unserer schönen 

Gemeinde Brand-Laaben arbeiten.  

Nun ist es an der Zeit, dieses Amt in jüngere Hände zu legen. 

Es war für mich eine sehr intensive Zeit, mit viel Arbeit und Herausforderungen 

aber auch mit vielen schönen Stunden und Begegnungen. 

Für dieses Miteinander in dieser Zeit bedanke ich mich bei unserer Gemeindeverwaltung, 

vielen Menschen in der Gemeindepolitik und GemeindebürgerInnen und –bürger 

für Ihre Unterstützung! 

Ein Dankeschön an Alle die mich mit Herz und Verstand positiv durch diese Zeit begleitet haben! 

Für die Wahl des neuen Bürgermeisters wurde von der Volkspartei Brand-Laaben, 

Herr  Ing. Hermann Katzensteiner nominiert. 

                              

 

 

 Ihr Bürgermeister 

Helmut Lintner 

Am Sonntag, den 29. September 2019 findet die Nationalratswahl statt. 

Wahlberechtigt sind alle Österreicherinnen und Österreicher, die am Stichtag (9. Juli 2019) in die Wählerevidenz ei-
ner österreichischen  Gemeinde eingetragen sind, spätestens am Wahltag (29. September 2019) das 
16. Lebensjahr vollendet haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.  

Die „Amtliche Wahlinformation—Nationalratswahl 2019“ wurde bereits an alle Wahlberechtigten unserer Ge-

meinde versandt. Diese ist mit Ihrem Namen personalisiert und beinhaltet einen Zahlencode zur Beantragung 

einer Wahlkarte im Internet und einen schriftlichen Wahlkartenantrag mit Rücksendekuvert. 

Schriftliche Wahlkartenanträge sind bis spätestens Mittwoch, den 25. September 2019, 

bei persönlicher Abholung bis spätestens Freitag, 27. September 2019 um 12.00 Uhr möglich. 

Mündliche Anträge (NICHT telefonisch) können ebenfalls bis Freitag, den 27. September 2019 

um 12.00 Uhr am Gemeindeamt erfolgen. 

Wahllokale der Gemeinde Brand-Laaben: 

Sprengel I: Gemeindeamt Laaben, 3053 Laaben 100  (KG  Brand, Eck, Laaben, Pyrath, Wöllersdorf) 

Sprengel II: Gasthaus zur Glashütte, 3053 Klamm 6   (Gern, Gföhl, Klamm, Stollberg) 
Wahlzeit: 

08.00—15.00 Uhr 

Am Wahltag bringen Sie bitte den personalisierten Abschnitt der Wahlinformation 

und einen amtlichen Lichtbildausweis ins Wahllokal mit. 

Nationalratswahl  29. September 2019 

 

Für einen persönlichen Termin beim Bürgermeister oder Vizebürgermeister ab Oktober 2019 

ersucht die Gemeinde Brand-Laaben im Vorfeld einen Termin unter 02774 / 8338 zu vereinbaren. 

Bürgermeister-Sprechstunde 



 

 

 

 

 

Die Behebung des Jagdpachtschillings für das Jagdjahr 2019 ist noch  bis 31. Oktober 2019 
während der Amtsstunden im Gemeindeamt Brand-Laaben möglich. 

ACHTUNG - Die Gemeinde Brand-Laaben möchte Sie über folgende Änderungen für 
die Jagdpachtauszahlung ab dem Jagdjahr 2020 informieren: 

 Die Auflage des Jagdpachtverteilungsplanes 2020 wird voraussichtlich bereits im Dezember 2019 
oder Anfang Jänner 2020 stattfinden! 

 Die Auszahlung des Jagdpachtschillings 2020 wird voraussichtlich von Jänner bis Juli 2020 erfolgen! 

Den endgültigen Zeitraum entnehmen Sie bitte ab ca. Mitte Dezember 2019 der Kundmachung 

 

 

Mit mehr als 8.000 Sirenen sowie über 
KATWARN Österreich/Austria kann 
die Bevölkerung im Katastrophenfall 

gewarnt und alarmiert werden. 

Um Sie mit diesen Signalen vertraut zu 
machen und gleichzeitig die Funktion 
und Reichweite der Sirenen zu testen, 

wird einmal jährlich von der 
Bundeswarnzentrale im BMI mit den 
Ämtern der Landesregierungen ein 

österreichweiter Zivilschutz-
Probealarm durchgeführt. 
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Eintragungszeitraum 18. bis 25. November 2019 
 

 

 

Im Zeitraum von Montag, 18. November 2019 bis einschließlich Montag, 25. November 2019 kann 
am Gemeindeamt folgendes Volksbegehren unterzeichnet werden: 

„Bedingungsloses Grundeinkommen“ 
Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraumes  das 16. Lebensjahr vollendet hat, 

das Wahlrecht zum Nationalrat besitzt und zum Stichtag (14. Oktober 2019) 
in der Wählerevidenz einer Gemeinde eingetragen ist. 

Das Gemeindeamt ist während des Eintragungszeitraumes zu den folgenden Zeiten geöffnet: 

    Montag 18. November 2019 von 8.00—16.00 Uhr 
    Dienstag 19. November 2019 von 8.00—20.00 Uhr 
    Mittwoch 20. November 2019 von 8.00—16.00 Uhr 
    Donnerstag 21. November 2019 von 8.00—20.00 Uhr 
    Freitag  22. November 2019 von 8.00—16.00 Uhr 
    Samstag 23. November 2019 von 8.30—10.30 Uhr 
    Sonntag 24. November 2019 geschlossen 
    Montag 25. November 2019 von 8.00—16.00 Uhr 

Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für das angeführten Volksbegehren 
abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren KEINE Eintragung mehr vornehmen, 

da eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zählt. 

Jagdpachtauszahlung 2019 

Volksbegehren „Bedingungsloses Grundeinkommen“ 

Zivilschutz-Probealarm 5. Oktober 2019 


